
Geschäftsführung  

Ausschuss Klima, Umwelt und Grün 

Frau Bültge-Oswald 

Telefon:  (0221) 221-23702 

E-Mail:  barbara.bueltge-oswald@stadt-koeln.de 

Datum: 29.11.2021 

Beschlussprotokoll öffentlich 

über die Sitzung des Ausschusses Klima, Umwelt und Grün in der Wahlperiode 

2020/2025 am Donnerstag, dem 25.11.2021, 16:15 Uhr bis 17:56 Uhr, Ratssaal 

I. Öffentlicher Teil 

2 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung 

2.1 Antrag der SPD-Fraktion  

betreffend  
Sofortmaßnahmen für die Solar-Offensive in Köln 

AN/1409/2021 

2.1.1 Änderungsantrag der Fraktion Die Linke  
betreffend  

Sofortmaßnahmen für die Solar-Offensive in Köln 
AN/2127/2021 

2.1.2 Stellungnahme zum Änderungsantrag Die Linke  
betreffend  
Sofortmaßnahmen für die Solar-Offensive in Köln 

3538/2021 

Der Antrag wird zusammen mit dem Änderungsantrag und der Stellungnahme 

unter TOP 3.2 beraten. 

2.2 Antrag der Fraktion Die Linke  
betreffend  

Erfassung der Luftqualität im Kölner Norden 
AN/1729/2021 

2.2.1 Stellungnahme zum Antrag der Fraktion Die Linke  

betreffend  
Erfassung der Luftqualität im Kölner Norden 

3437/2021 

Der Antrag wird zusammen mit der Stellungnahme auf Bitte der Antrag stellen-
den Fraktion Die Linke in die nächste Sitzung am 20.01.2022 zurückgestellt. 
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2.3 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen Die Linke, FDP und Die FRAKTION  

betreffend  
Sonnendeck - PV-Anlagen über Autobahnen 

AN/1897/2021 

2.3.1 Änderungsantrag der SPD-Fraktion  
betreffend  

Sonnendeck – PV-Anlagen über Autobahnen 
AN/2113/2021 

2.3.2 Stellungnahme zum Änderungsantrag der SPD Fraktion  
betreffend  
Sonnendeck – PV-Anlagen über Autobahnen 

3522/2021 

Der Antrag wird zusammen mit dem Änderungsantrag und der Stellungnahme 

unter TOP 3.2 beraten. 

2.4 Antrag der Fraktion DIE FRAKTION  
betreffend  

Schutz von Igeln, Insekten und Amphibien 
AN/2401/2021 

Der Antrag wird in die nächste Sitzung am 20.01.2022 zurückgestellt. 

3 Kommunaler Klimaschutz 

3.2 Mediationsverfahren Klimawende Köln - RheinEnergie AG 

3762/2021 

zu 3.2 Gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, 
CDU, SPD und Volt 

AN/2557/2021 

zusammen mit 

2.1 Antrag der SPD-Fraktion  
betreffend  
Sofortmaßnahmen für die Solar-Offensive in Köln 

AN/1409/2021 

2.1.1 Änderungsantrag der Fraktion Die Linke  

betreffend  
Sofortmaßnahmen für die Solar-Offensive in Köln 
AN/2127/2021 



Ausschuss Klima, Umwelt und Grün 

 am 25.11.2021 

 - 3 - 

2.1.2 Stellungnahme zum Änderungsantrag Die Linke  

betreffend  
Sofortmaßnahmen für die Solar-Offensive in Köln 

3538/2021 

2.3 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen Die Linke, FDP und Die FRAKTION  
betreffend  

Sonnendeck - PV-Anlagen über Autobahnen 
AN/1897/2021 

2.3.1 Änderungsantrag der SPD-Fraktion  
betreffend  
Sonnendeck – PV-Anlagen über Autobahnen 

AN/2113/2021 

und 

2.3.2 Stellungnahme zum Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
betreffend 
Sonnendeck – PV-Anlagen über Autobahnen 

3522/2021 

 Zunächst lässt die Ausschussvorsitzende über den gemeinsamen Änderungsan-

trag AN/2557/2021 mit der von RM Frau Aengenvoort mündlich beantragten 
Streichung des kursiv geschriebenen Klammerzusatzes unter Ziffer 7b  ab-

stimmen: 

geänderter Beschluss: 

Die Beschlussvorlage 3762/2021 „Mediationsverfahren Klimawende Köln – Rhein-

Energie AG“ wird wie folgt ergänzt: 
 

- Bei Punkt 4 werden Absatz i) und Absatz j) hinzugefügt: 

 
„i) beauftragt die Verwaltung, aktiv auf private Eigentümer*innen von Gebäuden 

innerhalb des Stadtgebiets zuzugehen und für eine stärkere Nutzung von PV zu 
werben. Fokus dieser aktiven Ansprache sollen zunächst große Immobilienei-
gentümer*innen wie z.B. das Erzbistum, Industrieunternehmen und die Woh-

nungswirtschaft sein.“ 
 

„j) Es soll geprüft werden, ob eine Neuausrichtung der Bewertung Denkmal-
schutz in Richtung Klimaschutz möglich ist. Das Ergebnis wird den Ratsgremi-
en zur Entscheidung vorgelegt.“ 

 
- Punkt 6. (Windenergie): 

 
Folgender Satz wird angefügt: 
„Parallel dazu wird die Verwaltung die interkommunale Zusammenarbeit voran-

treiben, um eine regionale Planung für die Nutzung von Windenergie aufzustel-
len.“ 
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- 7.) (Energieleitlinie): 

 
7b) am Ende angehangen: „Dabei wird in Absprache mit dem Wohnungsbaufo-

rum geprüft wie eine solche Pflicht mittels entsprechender Vorgaben in Bebau-
ungsplänen für Neubauten von Wohn- und Nichtwohngebäuden, Dacherneue-
rungen (und durch städtebauliche Verträge auch bei genehmigungspflichtigen 

Umbauten und Sanierungen) umgesetzt werden kann. Einzelheiten der Rege-
lung und begleitenden Informationen sowie Beratungsmöglichkeiten für Bau-

herr*innen fließen in die Leitlinie ein.“ 
 
Zwischen Absatz b) und c) wird zusätzlich eingefügt: 

Bei der Erstellung der Leitlinie werden mögliche Auswirkungen auf die Ziele 
des Wohnungsbaus - wie z.B. im Stek Wohnen formuliert - dargestellt. 

 
- Punkt 9 wird wie folgt ergänzt 

„Die Berichterstattung greift die gemäß AN/1377/2021 “Verankerung des Ziels 

der gesamtstädtischen Klimaneutralität in Köln bis 2035” entwickelten Indikato-
ren zur Überprüfung auf und nutzt diese für ein konsistentes Controlling.“ 

 
- Als zusätzlicher Punkt 10 wird eingefügt: 

„Der Rat beauftragt die Verwaltung, Gespräche mit der IHK und insbesondere 

der Handwerkskammer aufzunehmen und zu thematisieren, welche konkreten 
Maßnahmen getroffen werden können, um Ausbildungsberufe mit Bezug PV 

Installation, Sanierung und klimagerechte Wärmeversorgung zu stärken. Über 
den Fortgang der Gespräche ist im AKUG und im Wirtschaftsausschuss halb-
jährlich zu berichten.“ 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

 Anschließend stellt sie den geänderten Beschlusstext zur Abstimmung: 

geänderter Beschluss: (Änderungen sind fett und unterstrichen gedruckt) 

Der Ausschuss Klima, Umwelt und Grün empfiehlt dem Rat, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

Der Rat der Stadt Köln 

1. nimmt das Eckpunktepapier (Anlage 1) als Ergebnis des Mediationsverfahrens 
zwischen Bürgerinitiative Klimawende Köln und der RheinEnergie AG zur Kennt-
nis. 

2. beauftragt die beteiligten städtischen Akteure, die im Eckpunktepapier festgehalten 
Maßnahmen gemäß Szenario 2 umzusetzen. 

3. beauftragt die beteiligten städtischen Akteure zusätzlich zu Beschlusspunkt 2 eine 
Umsetzung der Maßnahmen gemäß Szenario 3 anzustreben. Daher beauftragt der 
Rat die beteiligten Akteure, auf allen Ebenen darauf hinzuwirken, um Rahmenbe-

dingungen gemäß Szenario 3 herbeizuführen. 

https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=102307
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4. Ausbau Solarenergie/Photovoltaik 

Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Verwaltung 

a) gemeinsam mit Akteuren aus der Stadtgesellschaft sowie dem Konzern 

Stadt Köln, mit einer breiten Informations- und Aktivierungskampagne auf 
den Ausbau der Nutzung der Solarenergie hinzuwirken (Solar-Offensive) 

b) die Nutzung und den Ausbaus der Solarenergie auf und an vorhandenen 
und geplanten baulichen Anlagen prioritär voranzutreiben sowie den Pacht- 

und Betreibervertrag zwischen der Stadt Köln und der RheinEnergie AG 

über die Ausstattung von Bestandsgebäuden mit Photovoltaikanlagen in ei-

nem ersten Paket auf 105 Dachflächen umzusetzen (vorbehaltlich deren 
baulicher Eignung). Über den Stand der Umsetzung und den konkreten 
Zeit-Maßnahmen-Plan ist Ende des 1. Quartals 2022 zu berichten. 

c) das Potential für Photovoltaik auf städtischen Gebäuden außerhalb des 

Sondervermögens der Stadt Köln, auf dem Gebäudebestand des Konzerns 
Stadt Köln sowie auf im Mietverhältnis durch die Stadtverwaltung genutzten 

Gebäuden zu ermitteln. 

d) alternative Photovoltaik-Anwendungen wie Solarfassaden oder Solar-

verglasungen an städtischen Gebäuden zu prüfen und wo möglich Pilotan-

wendungen zu testen. Der Ausschuss Klima, Umwelt und Grün wird nach 
Abschluss der Erprobungen über die Ergebnisse informiert. 

e) ab sofort wird die Stadt Köln bei der externen Anmietung von Gebäuden da-
rauf hinwirken in den Mietverträgen eine Klausel zum Einsatz erneuerbarer 

Energien aufzunehmen, welche die Vermieter*innen auffordert, entspre-
chende Technik, insbesondere Photovoltaik – soweit im Bestand möglich – 

einzusetzen. 

f) die bereits avisierten versiegelten Flächen daraufhin zu überprüfen, ob 
Photovoltaikanlagen als – zusätzliche - Nutzung realisiert werden können. 

Neben den Flächen im Eigentum der Stadt Köln sollen auch die Flächen der 

städtischen Beteiligungsgesellschaften wie z.B. die Parkplätze mitbetrachtet 
werden.    

g) gemäß den Ausführungen zum Thema „Floating Photovoltaik“, mit Abgra-

bungsbetrieben, die geeignete Wasserflächen durch die Auskiesung erlangt 
haben, Gespräche zu führen und die Nutzung dieser Wasserflächen zu 

sondieren. Die fachlichen und rechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung 
von Floating-Anlagen sind zu berücksichtigen. 

h) zu überprüfen, ob Flächen an und entlang von Verkehrswegen (Autobah-
nen, Bahnlinien, etc.) für den Einsatz von PV-Anlagen genutzt werden kön-

nen. Die Verwaltung soll hierzu Gespräche mit den Eigentümern (Autobahn 
GmbH, DB, etc.) führen und im zweiten Quartal 2022 eine Darstellung der 

Eignungsflächen im Stadtgebiet vorlegen. 

i)  beauftragt die Verwaltung, aktiv auf private Eigentümer*innen von 
Gebäuden innerhalb des Stadtgebiets zuzugehen und für eine stärkere 
Nutzung von PV zu werben. Fokus dieser aktiven Ansprache sollen 

zunächst große Immobilieneigentümer*innen wie z.B. das Erzbistum, 
Industrieunternehmen und die Wohnungswirtschaft sein. 
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j) Es soll geprüft werden, ob eine Neuausrichtung der Bewertung Denk-

malschutz in Richtung Klimaschutz möglich ist. Das Ergebnis wird den 
Ratsgremien zur Entscheidung vorgelegt. 

5. Förderprogramm 

Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Verwaltung 

a) das bisherige Altbausanierungsprogramm an die geänderten Bundesförder-
bedingungen anzupassen und in ein „Investitionsprogramm Klimaschutz“ 

zu überführen. Für dieses Programm sind Förderschwerpunkte zu entwi-
ckeln und ab 2022 umzusetzen. Die Nutzung des Förderprogramms ist 
durch zielgruppenadäquate Kommunikationskampagne(n) zu bewerben. 

b) die Wirkung des Investitionsprogramms sowie der gewählten Förderschwer-
punkte regelmäßig zu evaluieren, zu justieren und der Politik zu berichten. 

c) die neue Förderrichtlinie der Politik im 1. Quartal 2022 zur Beratung und 
Beschlussfassung vorzulegen. 

6. Windenergie 

Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Verwaltung 

die Aufhebung der Konzentrationszone für Windenergieanlagen zur Entschei-

dung durch den Rat vorzubereiten. Hierfür ist die Datenlage über die räumlichen 
Auswirkungen einer ersatzlosen Aufhebung der bestehenden Konzentrationszone 
für Windenergieanlagen zu klären, um im 2. Quartal 2022 eine Darstellung der vo-

raussichtlichen Eignungsflächen im Stadtgebiet vorzulegen. 

Parallel dazu wird die Verwaltung die interkommunale Zusammenarbeit vo-
rantreiben, um eine regionale Planung für die Nutzung von Windenergie auf-

zustellen. 

7. Bau- und Energieleitlinien für Nicht-städtischen Neubau und städtisch genutzten 

Gebäudebestand 

Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Verwaltung 

a) mit der prioritären Umsetzung der Maßnahme 2.2 „Leitlinie für Klimaschutz bei 

Konversion und Neubau“ aus dem Maßnahmenprogramm „KölnKlimaAk-
tiv2022. 

b) als erstes Modul der Leitlinie Vorhabenträger*innen verbindliche Vorgaben zu 
machen, die auf einen baulichen Standard hinwirken, der geeignet ist Kli-
maneutralität 2035 herbeizuführen, d.h. vergleichbar mit Passivhaus-Standard 

oder Plus-Energie-Gebäude; eine Energieversorgung für den Restwärme- und 
Warmwasserbedarf aus regenerativen Quellen und effizienter Energieversor-

gungstechnik vorsehen; eine Pflicht zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf 
Neubauten beinhalten. Dabei wird in Absprache mit dem Wohnungsbaufo-
rum geprüft, wie eine solche Pflicht mittels entsprechender Vorgaben in 

Bebauungsplänen für Neubauten von Wohn- und Nichtwohngebäuden, 
Dacherneuerungen umgesetzt werden kann. Einzelheiten der Regelung 

und begleitenden Informationen sowie Beratungsmöglichkeiten für Bau-
herr*innen fließen in die Leitlinie ein. 

Bei der Erstellung der Leitlinie werden mögliche Auswirkungen auf die 

Ziele des Wohnungsbaus - wie z.B. im Stek Wohnen formuliert - darge-
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stellt. 

c) das erste Modul der Leitlinie der Politik im 1. Quartal 2022 zur Beratung und 
Beschlussfassung vorzulegen. 

d) ab sofort bei der externen Anmietung weiterer Gebäude in den Mietverträgen 
eine Klausel aufnehmen, die Bezug zur Anwendung der Energieleitlinien ent-

hält, um die Vermieter*innen aufzufordern, entsprechende Technik – soweit im 

Bestand möglich – einzusetzen. 

e) die Wirkung beider Leitlinien ist zu evaluieren. 

8. Geothermie 

Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Verwaltung 

a) die Gesamtheit der Geothermiepotentiale auf dem Stadtgebiet zu erheben. 

b) eine in die geplante und weiterentwickelte Beratungsstruktur für klimabezo-
gene Förderprogramme, auch die Umrüstung auf Geothermie-Anlagen zu 

integrieren und auf weitere Vorhaben von Geothermie-Anlagen (z.B. bei 
Neubaugebieten) auszudehnen. 

9. Monitoring 

Der Rat beauftragt die Verwaltung, über den Stand der Umsetzung -erstmals im 
Sommer 2022- anschließend regelmäßig zu berichten und die Bürgerinitiative Kli-
mawende Köln mindestens halbjährlich zu informieren. Die Berichterstattung 
greift die gemäß AN/1377/2021 “Verankerung des Ziels der gesamtstädti-
schen Klimaneutralität in Köln bis 2035” entwickelten Indikatoren zur Über-

prüfung auf und nutzt diese für ein konsistentes Controlling. 

10. Der Rat beauftragt die Verwaltung, Gespräche mit der IHK und insbesondere 

der Handwerkskammer aufzunehmen und zu thematisieren, welche konkre-
ten Maßnahmen getroffen werden können, um Ausbildungsberufe mit Bezug 
PV Installation, Sanierung und klimagerechte Wärmeversorgung zu stärken. 

Über den Fortgang der Gespräche ist im AKUG und im Wirtschaftsaus-
schuss halbjährlich zu berichten. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt bei Enthaltung der Fraktion Die Linke. 

Da die SPD-Fraktion den Antrag zur Solaroffensive AN/1409/2021 unter TOP 2.1 zu-

rückgezogen hat, erübrigen sich der Antrag der SPD-Fraktion und folglich der Ände-
rungsantrag der Fraktion Die Linke AN/2127/2021 unter TOP 2.1.1.  

Die Stellungnahme zum Änderungsantrag Die Linke 3538/2021 unter TOP 2.1.2 
nimmt der Ausschuss Klima, Umwelt und Grün kommentarlos zur Kenntnis. 

 Da die SPD-Fraktion ihren Änderungsantrag AN/2113/2021 unter TOP 2.3.1 zu-
rückgezogen hat, stellt die Ausschussvorsitzende ausschließlich den gemeinsa-
men Antrag AN/1897/2021 unter TOP 2.3 zur Abstimmung: 

Beschluss: 

Der Ausschuss Klima, Umwelt und Grün empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen: 
 

1) Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Verwaltung, den Einsatz von Photovoltaikan-

https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=102307
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lagen an, neben und über Autobahnen zu prüfen. Hierzu sind dem Rat alle rechtli-

chen, technischen und finanziellen Gesichtspunkte darzulegen. 

2) Hierfür ist in geeigneten Formaten der Austausch mit allen relevanten Akteur*innen 

zu suchen. Dazu gehören u.a. die Autobahn GmbH, das Bundes- und Landesver-
kehrsministerium NRW, die RheinEnergie AG, das technische Dezernat der Kolping-
stadt Kerpen, das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme sowie weitere von der 

Verwaltung auszuwählende Kompetenzträger*innen aus dem Bereich der Forschung 
und Entwicklung der Photovoltaiktechnologie. 

3) Ein besonderer Fokus soll sich den Aspekten einer PV-Überdachung widmen unter 
der Maßgabe einer möglichst ressourcenschonenden Bauart. Bereits erprobte, aus-
fahrbare „PV-Jalousie-Systeme“ über Kläranlagen unter dem Einsatz von flexiblen 

Stahlseiltragelementen und wetterabhängiger Algorithmus-Steuerung dienen hier als 
Vorbild. 

4) Der Rat der Stadt Köln bittet um eine Erläuterung des Bundesverkehrsministeriums 
ob, und wenn ja auf welchen Teilabschnitten des Kölner Autobahnrings der Roll-Out 
eines Oberleitungssystems für elektrifizierte Lastkraftwagen geplant ist. 

5) Die Ergebnisse und Vorschläge für weitere Prozessschritte mögen zu Beginn des 
zweiten Quartals 2022 vorgelegt werden. 

Abstimmungsergebnis: 

Mehrheitlich abgelehnt mit den Stimmen der Fraktionen von Bündnis 90 / Die Grü-

nen, CDU, SPD und Volt gegen die Stimmen der Fraktionen von FDP und Die Linke. 

Die Stellungnahme zum Änderungsantrag der SPD Fraktion 3522/2021 unter 2.3.2 
nimmt der Ausschuss Klima, Umwelt und Grün kommentarlos zur Kenntnis. 

4 Allgemeine Beschlussvorlagen 

4.1 Allgemeine Beschlussvorlagen (Vorberatung) 

4.1.1 Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“ 

1987/2021 

Beschluss: 

Der Ausschuss Klima, Umwelt und Grün verweist die Beschlussvorlage ohne Votum 
in nachfolgende Gremien. 

Abstimmungsergebnis: 

Mehrheitlich zugestimmt gegen die FDP-Fraktion. 

4.1.2 Neubau Historische Mitte  

  
Hier:  
Erhöhung des Planungsbudgets aufgrund der Neubewertung der Leis-

tungsphase 3 (Entwurfsplanung),  
  

Vorgezogene Mittelbereitstellung für die Leistungsphase 4 (Genehmi-
gungsplanung) für das Gesamtprojekt  
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Vorgezogene Mittelbereitstellung für die Leistungsphasen 5 und 6 (Aus-
führungsplanung und Ausschreibung) für die Abbrucharbeiten und Teile 

der Baugrube und  
  
Genehmigung zur Fällung einer Platane unter Berücksichtigung von Er-

satzpflanzungen. 
3523/2021 

Beschluss: 

Der Ausschuss Klima, Umwelt und Grün verweist die Beschlussvorlage ohne Votum 
in die nachfolgenden Gremien. 

Abstimmungsergebnis: 

Mehrheitlich zugestimmt gegen die FDP-Fraktion. 

4.1.3 Beschluss der Bezirksvertretung Nippes per Dringlichkeit Erhalt der Flä-
che des derzeitigen Golfplatzes an der Neusser Landstraße als Grünflä-
che  

Vorlagen-Nummer 2122/2021 
2361/2021 

Beschluss: 

Der Ausschuss Klima, Umwelt und Grün stellt die Vorlage zurück in seine nächste 

Sitzung am 20.01.2022. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt. 

4.1.4 Fortführung finanzielle Unterstützung des Umweltbildungszentrums auf 
Gut Leidenhausen 
3816/2021 

Beschluss: 

Der Ausschuss Klima, Umwelt und Grün empfiehlt dem Rat, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

Der Rat der Stadt Köln beschließt, das Umweltbildungszentrum Heideportal Gut Lei-
denhausen e.V. (UBZL), Gut Leidenhausen 1, 51147 Köln, im Rahmen des ganzheitli-

chen Kölner Umweltbildungskonzeptes - über die bisher festgelegte Laufzeit (siehe 
Beschlussvorlage 2304/2017) hinaus - für weitere vier Jahre bis zum Jahresende 

2025 finanziell zu unterstützen und den Zuschuss ab 1.1.2022 von bislang 220.700 € 
auf 320.700 € brutto p.a. anzuheben. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die 
Stadt Köln als größte Stadt in NRW ihrer Verantwortung nachkommt, ein umfangrei-

ches, kostenfreies Angebot für alle Bevölkerungsgruppen im Bereich der Umweltbil-
dung zur Verfügung zu stellen. 

Die erforderlichen Finanzmittel für 2022 sind im Haushaltsplan 2022 ff. im Teilergeb-
nisplan 1401, Umweltordnung, -vorsorge, in der Teilplanzeile 15, Transferaufwendun-
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gen, veranschlagt und stehen unter dem Vorbehalt des Inkrafttretens der Haushalts-

satzung 2022. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt.1 

4.2 Allgemeine Beschlussvorlagen (Entscheidung) 

 

Hierzu liegt nichts vor. 

5 Mitberatung von Planungsvorlagen 

5.1 Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplanes  
Arbeitstitel: "Brück-Rather Steinweg" in Köln-Rath/Heumar 
3646/2020/1 

Beschluss: 

Der Ausschuss Klima, Umwelt und Grün verweist die Beschlussvorlage ohne Votum 

in die nachfolgenden Gremien. 

Abstimmungsergebnis: 

Mehrheitlich zugestimmt gegen die Fraktionen von SPD und FDP. 

5.2 221. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) in den Stadtbezirken 1 
(Innenstadt) und 3 (Lindenthal) Einleitungsbeschluss  

Arbeitstitel: "Innerer Grüngürtel, Bereich Zülpicher Wall/ Eifelwall" in 
Köln-Neustadt/ Süd, -Lindenthal und -Sülz 
2521/2021 

Beschluss: 

Der Ausschuss Klima, Umwelt und Grün empfiehlt dem Stadtentwicklungsausschuss, 

folgenden Beschluss zu fassen: 

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, 

1. für den im planungsverbindlichen Flächennutzungsplan (FNP) dargestellten 

Bereich der 221. Änderung des Flächennutzungsplans „Innerer Grüngürtel, 
Bereich Zülpicher Wall/ Eifelwall" eine Planänderung gemäß § 2 Absatz 1 

Baugesetzbuch (BauGB) einzuleiten; 

2. die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Absatz 1 BauGB durch einen 
Aushang (Modell 1) durchzuführen. 

3. auf erneute Vorlage zu verzichten, falls die Bezirksvertretungen und der Aus-
schuss Klima, Umwelt und Grün ohne Einschränkungen zustimmen. 

Abstimmungsergebnis: 

Mehrheitlich zugestimmt gegen die Fraktion Die Linke. 

                                                 

1 RM Herr Schallehn hat wegen Befangenheit an der Beratung und Abstimmung nicht teilgenommen.  
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